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Beratungsgegenstand 
 
Satzung über die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Sportanlagen der 
Gemeinde Schenkendöbern 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendöbern beschließt die „Satzung 
über die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Sportstätten der Gemeinde 
Schenkendöbern“.  
Der Wortlaut der Satzung ist Bestandteil dieser Beschlussvorlage. 
 
Gleichzeitig tritt die „Entgeltordnung für die Nutzung von Turnhallen und 
Sportanlagen sowie Sportplätzen“, zuletzt geändert am 16.12.2002, außer Kraft. 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Zahl d. Mitglieder der GV: 15 
 

davon anwesend: 
 

Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Enthaltungen: 

 
 

Bemerkung: 
Aufgrund des § 22 der BbgKVerf haben folgende Mitglieder der GV weder an der 
Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt: 
 
 
 
 
Hanni Dillan       Ralph Homeister     
Vors. d. Gemeindevertretung    Bürgermeister 



Information / Begründung: 
 

Die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Sportstätten trägt zur Deckung der 
anfallenden Kosten für die Bewirtschaftung der Anlagen bei.  
Den Belangen von Kinder- und Jugendarbeit, dem organisierten Vereinssport und 
sonstigem Freizeitsport wird durch eine Staffelung der Höhe der Gebühren Rechnung 
getragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:     Ja / Nein 
          
Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung:    Ja / Nein (Prod.Nr.) 
   
Die Maßnahme verursacht Folgekosten:     Ja / Nein  
   
         einmalig ___________ EUR  
         Jährlich  ___________ EUR 
 
 
 
 
 

 
             
           _________________________ 

zuständiger Fachbereichsleiter 
 
 


